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Entwurf der Bundesingenieurkamme . 
.. "'" \' 

11/�t0�J1 
Das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten beehrt sich/' j 
in der Beilage einen von der Bundesingenieurkammer ausgearbeiteten 

Entwurf einer Novelle zum Berufsrecht der Ziviltechniker mit dem Er

suchen zu übermitteln, dazu bi� längstens 15.9.1990 9chriftlich' 

Stellung zu nehmen. , 

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt eine ÄUßerung nicht einlangen, wird ange

nommen werden, daß der Entwurf zu keinen Bemerkungen Anlaß gibt. 

Beilage 

Wien, am 16. Juli 1990 

Für den Bundesminister: 

Dr.Putz 

\ 

Für die RiCh1Fti9 e't 

der Ausfertig g: 
A (1-
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Entwurf 

Bundesgesetz vom • . . . . • .  , mit dem das Z iviltechnikergesetz 
und das Ingenieurkammergesetz geändert werden 

( Z iviltechnikernovelle 1 9 9 0 ) 

Der Nationalrat hat beschlossen : 

Artikel I 

Das Z iviltechnikergesetz , BGBl . Nr .  1 4 6 / 1 957 , zuletz t  ge
ändert durch das Bundesgesetz BGBl . Nr .  1 43 / 1 9 7 8 , wird wie 
folgt geändert : 

1 .  § 1 lautet : 
" §  1 .  ( 1 )  Z iviltechniker sind natürliche Personen oder 
Gesel l schaften , die auf technischen oder naturwi s senschaft
l ichen Fachgebieten freiberufl ich und entgeltlich tätig 
s ind . 
( 2 )  Die Ausübung des Berufes eines Z iviltechnikers ( Arch i 
tekten , I ngenieurkonsulenten , Z ivil ingenieurs , Z iv i l techni 
ker- Gesell schaft ) bedarf einer vom Bundesmini ster für wirt
schaftliche Angelegenheiten verliehenen Befugni s . "  

2 .  § 2 samt Überschri ft lautet : 

" Schutz der Beru fsbezeichnungen 
§ 2 .  ( 1 )  Die Berufsbezeichnungen " Z iviltechniker " , " Archi 
tekt " ,  " Ingenieurkonsulent " ,  " Z ivil ingenieur " ,  " Z T -Gese l l 
schaft " und " Z iviltechniker-Gesellschaf t "  dürfen nur von 
Personen geführt werden , denen nach diesem Bundesgesetz e ine 
Befugnis verl iehen wurde . 
( 2 )  Verboten i st auch die Führung von Berufsbezeichnungen , 
die auf irgendeine Art , insbesondere durch den Hinweis auf 
eine den Z iviltechnikern vorbehaltene Tätigkeit , den An
schein zu erwecken geeignet sind , daß es sich um eine Be
rufsausübung handelt , die an eine solche Befugnis gebunden 
ist . 
( 3 )  Von der Bestimmung des Abs . 2  bleibt das Recht der in § 5 
Abs . 7  bezeichneten Gewerbetreibenden zur Führung einer Be 
ru fsbezeichnung zur näheren Kennzeichnung ihres Unternehmens 
unberührt . "  

3 .  Im § 3 Abs . 1  wird die Wortgruppe " Architekten , I ngenieu r 
konsulenten und Z ivil ingenieure " durch " Z iviltechniker " 
erset z t . 

4 .  § 4 l autet : 
" §  4 .  ( 1 )  Z iviltechnikerbefugnisse werden für Fachgebiete 
verl iehen , die Inhalt eines technischen oder naturwissen
schaftl ichen Vol l studiums nach dem Allgemeinen Hochschul 
studiengesetz oder Kunsthochschulstudiengesetz s ind und zwar 
insbesondere : 
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A. für Architekten : Architektur und Hochbau ; 
B. für Ingenieurkonsulenten : 
3) Bauwesen, 
b )  Wirtschaftsingenieurwesen im Bauwesen, 
c )  Raumplanung und Raumordnung, 
d )  Maschinenbau, 
e )  Wirtschaft singenieurwesen im Maschinenbau , 
f )  Schif fstechnik, 
g )  E lektrotechnik 
h )  technische Chemie, 
i )  technische Physik , 
j )  Gas- und Feuerungstechnik , 
k )  Vermes sungswesen , 
1) Bergwesen , 
m )  Erdölwesen, 
n )  Hüttenwesen , 
0) Gesteinshüttenwesen , 
p )  Markscheidewesen, 
q) Kunststoff technik , 
r )  Werkstof fwissenschaften, 
s )  techni sche Geologie 
t )  Landwirt schaft , 
u )  Forst- und Hol zwirtschaft, 
v )  Kul turtechnik und Was serwirtschaft 
w )  Lebensmittel - und Gärungstechnologie; 

C. für Zivi lingenieure : 
a )  Hochbau, 
b )  Bauwesen, 
c )  Wirtschaftsingenieurwesen im Bauwesen , 
d )  Maschinenbau , 
e )  Wirtschaftsingenieurwesen im Maschinenbau , 
f )  Schi f fstechnik , 
g )  Elektrotechnik, 
h )  technische Chemie , 
i )  techni sche Physik , 
j )  Gas- und Feuerungstechnik, 
k )  Bergwesen , 
1) Erdölwesen, 
m )  Hüttenwesen, 
n) Gesteinshüttenwesen , 
0) Kunststoff technik, 
p )  Forst- und Hol zwirtschaft , 
q )  Kulturtechnik und Wasserwirtschaft , 
r) Lebensmittel- und Gärungstechnologie. 

(2) \'Jei tere Befugnisse kann der Bundesminister für wirt
scha ftliche Angelegenheiten nach Anhörung der Bundes-Inge
nieur- und Architektenkammer festlegen. Die Verordnung hat 
I nhalt und Umfang der Befugnis sowie die dafür notwendigen 
Studien- und Praxiserfordernisse zu enthalten . Diese s ind 
nach der Struktur der in diesem Bundesgesetz geregel ten 
Befugnisse zu gestalten . "  

5. § 5 Abs. 1 ,  erster Satz , lautet : 
"§ 5 .  ( 1 )  Die Ziviltechniker sind unbeschadet der Bestimmun
gen des Abs . 7  aufgrund ihrer Befugnisse in al len Zweigen der 
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: .. :ichgebiete , die in ihrer Befugnis ausgewiesen sind ,  allein 
berechtigt: " 

6. § 5 Abs . 1  l it . h lautet : 
"h ) zur Übernahme von Gesamtaufträgen nach Maßgabe des Abs . 
5 ,  sofern ein wesentlicher Anteil des übernommenen Gesamt
auftrages im eigenen Fachgebiet l iegt . " 

7 .  § 5 Abs . 2  lautet : 
' ( 2 )  Darüberhinaus s ind Z iviltechniker in Zusammenhang mit 

Tätigkeiten gemäß Abs . l  berechtigt : 
a )  zu Messungen 
b )  zur Übernahme von Forschungsau fgaben und -projekten , z ur 
Produktentwicklung sowie zur Erstellung und Führung von 
Datenbanken und Informationssystemen 
c )  z u  Tätigkeiten für über das Fachgebiet hinausgehende , 
einfache , mit diesem im Zusammenhang stehende technische 
Arbei ten und Werke , wie einfache bauliche Herstellungen und 
maschinelle Einrichtungen oder einfache elektrotechni sche 
Einrichtungen . "  

8 .  Der bi sherige Abs . 2  in § 5 erhält die Absatzbezei chnung 
" ( 3 ) " .  Seine l it . A lautet : 
" A . Archi tekten und Z ivilingenieure für Hochbau : das gesamte 
Fachgebiet des Hochbaues ,  einschl ießl ich der Gestaltung , 
insbesondere die Bauten öffentlichen und kulturellen I nter
esse s , ferner die mit diesen Bauten in Verbindung s tehenden, 
anderweitigen baulichen Herstel lungen und unbeschadet der 
den I ngenieurkonsulenten und Z ivilingenieuren für Bauwesen 
zustehenden wei teren Befugnisse auch die Industriehochbauten 
sowie einfache maschinelle und elektrotechnische Einrich
tungen mit Ausnahme solcher , deren Spannungen 250 Volt gegen 
Erde überschreiten; für Architekten außerdem das Fachgebiet 
der Architektur , einschl ießlich der Innenarchitektur , die 
Aufgaben der Ort s - und Landesplanung , des Siedlungs- und 
Städtebaues sowie die Planung sonstiger , das Ort s - und 
Landschaftsbild wesentlich beeinflussender Bauwerke und 
Anlagen; " 

9. Der bisherige § 5 Abs . 3 erhält die Absatzbezeichnung 
" ( 4 ) " .  Folgende Absätze werden angefügt : 
" ( 5 )  Sowei t  die Er fül lung übernommener Aufträge durch die 
Berechtigung nach Abs . l  bis 4 nicht er faßt ist , hat sich der 
Zivi ltechniker hiezu Befugter zu bedienen . 
'6 ) Personen , die im Ausland befugt eine Tätigkeit auf 
?achgebieten nach diesem Bundesgesetz ausüben , dürfen 
einschlägige Arbeiten nur in einer Arbeitsgemeinschaft mit 
nach österreichi schen Rechtsvorschriften hiezu Befugten 
durchführen . 
( 7 )  Die in der GewO 1973 und in anderen Rechtsvorschriften 
begründeten Befugnisse der Inhaber von Berechtigungen für 
Handwerke , gebundene oder konzess ionierte Gewerbe , aufgrund 
anderer Gesetze freiberufl ich Tätige sowie sat zungsgemäß 
e ingeräumte Befugnisse bestehender autorisierter Über 
wachungsstellen (BGBl 277/192 5 ,  Art . 48 , IV ) ,  soweit sie 
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����t durch Z iviltechniker betrieben werden , bleiben unbe
rührt. " 

10. § 6 lautet : 
" §  6 .  (1 ) Die von Z iviltechnikern nach Maßgabe des § 2 5  
innerhalb ihres Berechtigungsumfanges i n  der vorgeschriebe
nen Form über die von ihnen vollzogenen Akte errichteten 
Urkunden , wie Gutachten , Berechnungen , Pläne , Zeugnisse , 
:ünd öf fentl iche Urkunden ( §§ 292 und 293 Abs . l  Z PO ) ,  
soferne die Befugni s zur Siegel führung gemäß § 15 verliehen 
wu)�de ,  und werden von den Verwal tungsbehörden in derselben 
Wei se angesehen , als wenn dieselben von behördl ichen Organen 
ausgefertigt wären . Diese Urkunden ersetzen nicht amt l iche 
Gutachten , die aufgrund bestehender , gesetzlicher Vorschrif
ten einzuholen sind . Insbesondere können auf Grundl age der 
von die sen Z ivi ltechnikern und Z iviltechnikergesell schaften 
im Rahmen ihres Fachgebietes unterfertigten Pläne , Gut 
achten , Berechnungen und Zeugnisse behördliche Bewi l l igungen 
ertei l t  werden . 
( 2 ) Unbeschadet der den in § 5 Abs . 7  Genannten zustehenden 
Befugni sse s ind zur freiberuflichen und entgeltlichen 
Ausführung der nachstehenden Aufgaben al lein berechtigt: 

a )  die Architekten zum Entwurf , zur Oberleitung und 
Überwachung der Aus führung von Projekten ihres Fach
gebietes ,  insbesondere von Monumentalbauten , Theatern, 
Festhal len , Aus stellungsgebäuden , Museenbauten , 
Kirchen , Schulen und Spitälern des Bundes , der Länder 
und der Gemeinden , sofern sie vom künstleri schen , 
kulturel len oder vom sozialen Standpunkt von Bedeutung 
sind; 

b )  die Architekten und die Ingenieurkonsulenten für 
Raumplanung und Raumordnung zur Verfassung von 
Flächenwidmungs- und Bebauungsplänen; 

c )  die I ngenieurkonsulenten für Bauwesen , für 
W i rtschaftsingenieurwesen im Bauwesen , für 
Maschinenbau , für Wirtschaftingenieurwesen im Masch i 
nenbau , für Schi ffstechnik , für Elektrotechnik , für 
techni sche Chemie , für technische Physi k ,  für Gas- und 
Feuerungstechnik , für Bergwesen , für Erdölwesen , für 
Hüttenwesen , für Gesteinshüttenwesen , für 
Kunststoff technik , für Werkstoffwi ssenschaften , für 
techni sche Geologie und für Lebensmittel- und 
Gärungstechnologie zum Entwurf ,  zur Oberleitung und zur 
Überwachung der Ausführung von Projekten ihres 
Fachgebietes ; 

a) die Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen zur 
Verfassung von Tei lungsplänen zur katastralen und 
grundbücherlichen Tei lung von Grundstücken und von 
Lageplänen , zur grundbücherlichen Abschreibung ganzer 
Grundstücke , zu Grenzermittlungen nach dem Stande der 
Katastralmappe oder auf Grund von Urkunden , ein
schließlich Vermarkungen und Verfassung von Plänen zur 
Bekanntgabe von Fluchtlinien; 

e )  die I ngenieurkonsulenten für Markscheidewesen zur 
Feststellung der Begrenzungen von Grubenausmaßen, 
Überscharen , Gewinnungsfeldern , Abbaufeldern und 

322/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 5 von 35

www.parlament.gv.at



,"" 5 _. 

Spaicherfeldern sowie zur Ersicht,lichmachung derartiger 
Begrenzungen in der Natur. 

(3 ) Die in Abs . 2 l i t . a bis c angeführten Berechtigungen 
gelten auch für die Z ivi lingenieure hinsichtlich ihrer 
Fachgebiete . "  

11 . Dem § 7 wird folgender Absatz 4 ange fügt : 
"(4) Natürl iche Personen , die in solchen Staaten über eine 
Berufsberechtigung äquivalent zu diesem Bundesgesetz 
verfügen , die Trägern von Befugnissen nach diesem Bundes 
gesetz au fgrund zwi schenstaatl icher Abkommen Niederlassung 
gewähren , haben unter Einhaltung des Abs 1 Li.t b ,  des Abs 
2 und 3 ,  der §§ 15 Abs 4 , und 17 Abs. 1 , :) und 4 Zugang zur 
Berufsausübung . Die Kriterien für die Zulassung von 
betrof fenen Personen aus obgenannten Staaten und die 
Äquivalenz der Befugni sse legt der Bundesminister für 
wirtscHaftl iche Angelegenheiten durch Verordnung fest . 
Voraussetzung für den Zugang zur Berufsausübung nach 
diesem Gesetz i st j edenfal l s  die Ablegung der Z iviltech
nikerprüfung . "  

1 2 . § 9 Abs . 1  l i t . a  lautet : 
" a )  für das Fachgebiet Architektur durch die erfolgreiche 

Ab1egung der abschließenden Diplomprüfung in der S 
tudien-

richtung Architektur an einer Universität oder einer 
Hochschule; "  

1 3 . Dem § 9 wird folgender Absatz 5 angefügt: 
" ( 5 )  Welche Fachstudien für weitere einzelne Fachgebiete 
als Studienvoraussetzung gelten , ist in der Verordnung 
gemäß § 4 Abs.2 festzulegen . "  

1 4 . § 10 l autet : 
"§ 1 0 . ( 1 )  Die prakti sche Betätigung muß eine Zeit von 
mindestens 5 Jahren nach Abschluß der Fachstudien um
fas sen . Sie muß geeignet sein , die für das Fachgebiet 
erforderl ichen praktischen Kenntnisse z u  vermittel n . 
( 2 )  E ine im Ausland zurückgelegte Praxis oder die ein
schl ägige Lehrtätigkeit an inländi schen Hochschulen i st 
als prakti sche Betätigung im Ausmaß von insgesamt 
höchstens drei Jahren anzurechnen . 
(3 ) Mindestens zwei Jahre der praktischen Betätigung nach 
Abs . l  müs sen zur Erl angung der öf fentl ichen Urkunds 
fähigkeit und Befugnis zur Siegel führung in Österreich 
zurückgelegt werden . "  

1 5 . § 1 1  l autet : 
" §  1 1 . ( 1 )  Die Prüfung ( §  8 lit . c )  kann nach Abschl uß der 
Studien und nach Ablauf von drei Jahren Praxi s  abgelegt 
werden , wenn die allgemeinen Erfordernisse gemäß § 7 Abs . 
1 gegeben sind und Ausschließungsgründe gemäß § 7 Abs . 2 
nicht vorliegen . 
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( 2 )  Das Gesuch um Z ulassung zur Prü fung i st unter Anschluß 
der vorgeschriebenen Nachweise bei der I ngenieurkammer 
einzureichen , in deren Bereich der Bewerber seinen Wohn
s it z  hat . Diese hat das Ansuchen innerhalb von acht Wochen 
unter Anschluß eines Gutachtens dem Bundesminister für 
wirtschaft l iche Angelegenheiten vorzulegen , welcher über 
die Zulassung entscheidet und die Zuwei sung zu einer 
Prüfungskommi s sion verfügt . 
( 3 )  Die Prü fung hat sich au f folgende Gebiete zu er
strecken : 

a )  Volkswirtschaftslehre , 
b )  Österreichi sches Verwaltungsrecht , 
c )  die für das Fachgebiet geltenden recht l ichen und 

fachl ichen Vorschri ften , 
d )  die Vorschri ften über Standesangelegenheiten und 

Berufsfragen , 
e )  jene Fächer , die im Rahmen des Anpassungslehrgangs 

( §  7 Abs . 4  u . §  17 Abs . 3  u . 4 )  vorgeschrieben s ind . 
( 4 )  Der Bundesmini ster für wirtschaftl iche Angelegenheiten 
hat nach Anhörung der Bundes- Ingenieur- und Architekten
kammer festzulegen , welche Prü fungen für den öf fentl ichen 
Dienst oder Eignungen nach dem HStG oder KHStG ( UOG ) unter 
Bedachtnahme auf die Gleichwertigkeit des I nhalts zu einer 
gänzl ichen oder tei lwei sen Befreiung von der Prüfung ( §  8 
Abs . 1 l it . c )  führen . 
( 5 )  Befreit von den Prü fungsgegenständen gemäß Abs . 3  l i t . 
a ,  b und e sind Bewerber , die durch ein Universitäts 
( Hochschu l - ) zeugnis die erfolgreiche Ablegung einer 
Prüfung über diese Prüfungsgegenstände nachweisen . "  

1 6 .  § 1 4  l autet : 
"§  1 4 . Die Prü fung kann wiederholt werden . "  

17 . § 1 5  wird folgender Absatz 4 angefügt : 
" ( 4 )  W i rd im Falle des § 7 Abs . 4  die vorgeschriebene 
Praxis in Österreich nicht nachgewiesen ( §  10 Abs . 3 ) ,  i s t  
d i e  Befugnis ohne Berechtigung zur Siegel führung und 
öf fent l iche Urkunds fähigkeit zu verleihen . Diese Berechti 
gung kann bei einer mindestens zweijährigen befugten 
selbständigen,Tätigkeit im Sinne des § 10 Abs . 1  in Öster
reich erworben werden und wird mit Bescheid des Bun
desmini sters für wirtschaftl iche Angelegenheiten 
verl iehen . "  

1 8 . § 1 6  l autet: 
" §  1 6 .  ( 1 )  Aufgrund bloßer Anmeldung beim zuständigen 
Landeshauptmann können Z ivil ingenieure zur Befugnis von 
I ngenieurkonsulenten ( Architekten ) des gleichen Fach
gebietes übergehen . Diese wird nach Ablauf eines Monats 
wirksam . 
( 2 )  Dies g i lt für den Übergang von I ngenieurkonsulenten 
( Architekten ) zur Befugnis von Z ivi lingenieuren des 
gleichen Fachgebietes . In diesem Fall wird die Anmeldung 
jedoch erst nach Ablauf eines Jahres wirksam , sofern sie 
nicht vom Z ivi ltechniker in dieser Zeit widerrufen wird . "  
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19 . § 17 l autet : 
" §  17 . ( 1 )  Der Bundesmini ster für wirtschaftliche Angele
genheiten kann bei Bewerbern um die Befugni s eines I nge
nieurkonsulenten oder Z ivil ingenieurs in Ausnahmefällen ,  
i n  denen Studien und Praxi s nicht auf dem gleichen Fach
gebiet zurückgelegt wurden , auf Grund einer Stellungnahme 
der örtl ich zuständigen Ingenieur- und Architektenkammer 
die Befugnis für j enes Fachgebiet , in welchem der Be
fugni swerber den Anforderungen am besten entspricht , 
verleihen , wenn die Dauer der für das angestrebte Fach
gebiet nachzuwei senden Praxi s mindestens acht Jahre 
beträgt . Vor Ablegung der Prüfung ( §  11 ) ist eine Prax i s  
zurückzulegen , wie s i e  i m  § 1 0  vorgesehen i st . 
( 2 )  Der Bundesminister für wirtschaftliche Angel egen
hei ten kann in Ausnahmefäl len einem Bewerber um Zulassung 
zur Prü fung ( §  8 Abs . 1  lit . c )  auf dem angestrebten Fach
gebiet den Nachweis des Studiums oder der Praxis oder 
beider gänzl ich oder tei lweise auch mit Wirkung auf die 
Verleihung der Befugnis nachsehen , wenn der Bewerber auf 
dem angestrebten Fachgebiet außerordentl iche , bedeutsame 
Lei stungen erbracht hat , und aufgrund eines Gutachtens der 
Bundes - Ingenieur- und Architektenkammer aus diesen 
Leistungen die qualitative Eignung zur Ausübung der 
Befugnis im gesamten , angestrebten Fachgebiet und ein 
berufsständi sches Interesse an der Nachsicht gegeben i s t . 
( 3 )  Wird ein Studium nachgewiesen , das nicht vol l  dem 
Studieninhalt für die angestrebte Befugnis entspricht , so 
erfüllt der Bewerber das Erfordernis des Studiums durch 
Absolvierung eines Anpassungslehrganges über die fehlenden 
Fächer . Dieser ist durch Absolvierung von Lehrveran
staltungen mit Abschlußprüfungen an den Universitäten 
( Hochschulen ) zu erbringen . 
( 4 )  Personen , die die Voraussetzungen nach § 7 Abs . 4 
erfül len , haben bei Fehlen von Voraussetzungen nach §§ 9 
und 10 einen Anpassungslehrgang nachzuwei sen . Für fehlende 
Studienfächer kommt Abs . 3  erster . Satz zur Anwendung , 
sowei t  nicht Abs . 1  anzuwenden i st . " 

20 . Im § 18 Abs . 7  ent fällt die Wortgruppe " und bei Befug
nis sen der Fachgebiete Bergwesen , Erdölwesen , Hüttenwesen , 
Gesteinshüttenwesen , Markscheidewesen , Kunststoff technik 
und Werkstoffwissenschaften dem Bundesministerium für 
Handel , Gewerbe und Industrie . "  

21 . Dem § 18 wird folgender Abs . 8 angefügt : 
" ( 8 )  Bei Verleihung der Befugni s  eines Archi tekten oder 
Ingenieurkonsulenten i st im Falle einer vorherigen ein
schlägigen Gewerbeausübung gemäß § 19 Abs . 7  die Ruhend
meldung oder Zurücklegung dieser Gewerbeberechtigung spä
testens vor Ablegung des Eides der zuständigen Länder
kammer nachzuwei sen . "  

22 . § 1 9  Abs . 3  lautet : 
" ( 3 )  Die Befugni s eines Architekten oder Ingenieurkonsu
lenten darf während der Dauer eines privaten unselbständi
gen Arbeitsverhältni sses nicht ausgeübt werden , sofern es 
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:.;ich niuht um ein Dü�nst:v<-lrhf':1.1.;n:: S L;U ei ner Zivil techni 
ket:-G8s811sc�laft (§§ 24 f[i llCiudel."\', i.n ilelcher der 
Archi tekt oder Ingenieurkonsulent selbst Gesell schafter 
i s t . " 

23 . § 19 Abs . 6  lautet: 
"(6) Die Tätigkeit als Lehrer an öf fentlichen oder mit 
Öf fentlichkeitsrecht ausgestatteten Lehranstalten i s t  von 
den 13estimmungen gemäß A!:.',s. 4 und 5 ausgenor.;men. " 

24. § 20 Abs . 1 bis 3 lauten: 

" ( 1 )  Ziviltechniker haben ihre Befugnisse eigenverant 
wortlich auszuüben . 
( 2 )  Z iviltechniker sind verpfl ichtet , an ihrem Sitz eine 
Kanzlei mit den zur Ausübung der Befugni s erforderlichen 
techni schen Einrichtungen zu betreiben . 
( 3) A llb U:::kw.,.den : § 0 ho<,-. 1 j ,UÜ;3S811 uater Beidruck des 
S iegels nach Maßgabe des § 25 Abs . 2  von j ener natürlichen 
Person unterzeichnet sein, der es verliehen wurde , und das 
Datum und die fortlaufende Zahl des chronologischen Ver
zeichnisses enthalten . "  

2 5 . § 2 2  Abs. 1 1it . f lautet : 
" f) durch die rechtskräftige Eröffnung des Konkurses oder 
dessen Abwei sung mangels hinreichenden Vermögens; " 

26 . § 2 2  Abs . l  lit . h lautet : 
ßh . aufgrund des rechtskräftigen Diszipl inarerkenntnis ses 
gemäß § 49 Abs . l  Z 5 lngenieurkammergesetz . " 

2 7 . Im § 2 2  Abs . 3  entfällt die Wortgruppe " und bei Befug
ni ssen der Fachgebiete Bergwesen , Erdölwesen , Hüttenwesen , 
Gesteinshüttenwesen , Markscheidewesen , Kunststoff technik 
und Werkstoffwissenschaften und Bundesmini sterium für 
Handel , Gewerbe und Industrie . "  

2 8 . § 2 2  Abs. 6 lautet : 
" ( 6 )  Mit der Wiederau fnahme von Tätigkeiten nach § 5 endet 
das Ruh.sn d8r Be fugnis . nie \.viederaufnahme der Ausübung der 
Befugnis ist vorher im Wege der Ingenieur- und Architekten
kammer dem Landeshauptmann schriftl ich anzuzeigen , der die 
weiteren Verständigungen an die im § 1 8  Abs . 7  genannten 
Behörden und Ämter zu veranlassen hat . " 

29. § 23 Abso 2 laute t : 
" ( 2) Die Gerichte sind verpilichtet , die Einlei tung eines 
Straf- oder Konkursverfahrens und die Erhebung der Anklage 
bzw . den diesbezügl ichen Antrag gegen einen Z iviltechniker 
sowie die rechtskräftige Verhängung einer Untersuchungshaft 
dem zuständigen Landeshauptmann anzuzeigen . Von der Beendi
gung des Verfahrens haben die Gerichte dem zuständigen 
Landeshauptmann Mitteilung zu machen und , wenn das Verfahren 
zu einer Verurtei lung oder einer Insolvenz geführt hat, ihm 
eine Abschr i ft des rechtskräftigen Urteiles ( Beschlusses ) 
samt Entscheidungsgründen zu übersenden . "  
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30. § 23 Abs . 5 lautet: 
" ( 5 )  Von einem rechtskräft igen Diszipl inarerkenntnis auf 
E instel lung der Ausübung der Befugnis hat die zuständige 
Ingenieur- und Architektenkammer den Landeshauptmann unver 
züglich in Kenntnis z u  set zen . Dieser hat d i e  Einstel lung 
der Ausübung der Befugnis für den im Erkenntnis festgeha l 
tenen Zeitraum durch Besche id festzustel len . Abs . 3  findet 
Anwendung . "  

3 1 . § 2 4  samt Überschrift lautet : 

" Z ivi ltechniker-Gesellschaften 

§ 2 4 . ( 1 )  Zum ausschl ießl ichen Zweck dauernder gemeinsamer 
Berufsausübung dürfen Z iviltechniker Gesel l schaften bilden . 
( 2 )  Nur Gesel l schaften , die selbst den Beruf eines Z ivi l 
technikers ausüben , dür fen den Namen Z iviltechnikergesel l 
schaft führen und unterl iegen den folgenden Bestimmungen . 
Andere Gesel l schaften von Z iviltechnikern s ind ledigl ich 
nach den Standesregeln zu beurtei len . "  

3 2 . Nach § 24 werden folgende §§ 24a bis 24j samt Über
schri ften eingefügt: 

" Gesell schaftsbefugni s  

§ 24a . ( 1 )  D i e  Berufsausübung durch die Z ivil technikerge
sel l scha ft set zt die Verleihung der entsprechenden Befugnis 
voraus . Diese wird nach Anhörung der Ingenieur - und Archi
tektenkammer vom Bundesminister für wirtscha ftl iche Angele
genhei ten verliehen . Sie erfolgt aufgrund eines Antrags der 
Z ivil techniker , die Gesell schafter oder Proponenten der 
Gesel l scha ft s ind . Der Antrag hat alle Nachwei se zu ent 
halten , die für die Beurteilung der Einhal tung dieses 
Bundesgesetzes und der Zuläss igkeit des Gesell schaftsver 
t rages erforderl ich s ind . 
( 2 )  Der Z iviltechniker-Gesell schaft ist die Befugni s zu 
verleihen , wenn 

1 .  die Z ivil techniker-Gesell schaft rechts fähig oder 
tei lrecht sfähig im Sinne des § 124 HGB ist , 

2 .  sämtl iche Inhalte der beantragten Gesel l schaftsbefugnis 
durch ausgeübte Befugnisse von geschäfts führungs- und 
vertretungsbefugten Gesellschaftern oder 
Vorstandsmitgliedern abgedeckt sind , 

3 .  der Gesel l schaftsvertrag zulässig ist und den Bestim
mungen dieses Bundesgesetzes entspricht . 

§ 2 4b . ( 1 )  Die Befugni s erli scht 
1 .  sobald die Z iviltechnikergesell schaft die 

Rechts fähigkeit oder Tei lrechtsfähigkeit im S inne des § 
1 2 4  HGB verl iert , 

2 .  sobald durch Änderungen der Gesellschaftsvertrag 
unzulässig wird oder den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes widerspricht , 

3 .  mit dem Verlust der Geschäfts führungs- oder Vertre
tungsbefugnis oder der Vorstands funktion j edes Zivi l-
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techniker s ,  dessen Befugnis Voraussetzung für die 
Gesel l schaftsbefugnis ist ( §  24a Z 2 ) ,  es sei denn , 
die Befugni s wird innerhalb angemessener Frist erset z t . 

( 2 )  In den gesetzlich vorgesehenen Substi tutionsfäl len 
ersetz t  die Befugni s des in angemessener Frist beste l lten 
Substituten die als Voraussetzung für die Gesell schaftsbe
fugni s nach Abs . I Z 3 fortgefallene Befugnis des geschäfts
führenden oder vertretungsbefugten Gesellschafters oder Vor
standsmi tgl iedes . 

§ 2 4c . Das Erlöschen der Gesell schaftsbefugnis ist durch 
Bescheid des Landeshauptmannes festzustel len . Der Landes 
hauptmann hat die Verständigung der in § 1 8  Abs . 7  genannten 
Behörden zu veranlassen . 

Sitz und Name der Gesell schaft 

§ 2 4d . ( 1 )  Z ivi ltechniker-Gesell schaften müssen ihren S i t z  
in Österreich am Kanz leisitz eines der geschäfts führungs 
und vertretungsbefugten Gesell schafter oder Vorstandsmit
gl ieder haben . 
( 2 )  Befugte Z ivil technikergesell schaften müssen in ihrer 
Firma den Z usatz " Z ivi ltechnikergesell schaft " und unter 
Berücksichtigung der sonstigen Vorschriften über das Gese l l 
schaftsrecht andeutende Zusätze führen . Das Wort " Z ivi l 
techniker " darf mit " ZT "  abgekürzt werden . 
( 3 )  In Geschäftspapieren sind die Befugnisse und Namen al ler 
befugten Gesel lschafter anzuführen . 

Gesellscha fter 

§ 2 4e . ( 1 )  Gesellschafter dürfen ausschl ießlich sein: 
1 .  Z iviltechniker , die ihre Befugnis ausüben ( ausübende 

Z ivil techniker ) , 
2 .  folgende berufsfremde Personen : 

a )  Z iviltechniker , die ihre Befugnis aufgrund des 
Übergangs in den dauernden Ruhestand oder wegen 
zuerkannter Berufsunfähigkeit ruhend oder 
zurückgelegt haben , 

b )  Ehepartner , Witwen oder Witwer der unter Z 1 und Z 2 
l i t . a genannten Gesel lschafter , 

c )  Kinder und Wahlkinder der unter Z 1 und Z 2 l it . a  
genannten Gesell schafter . 

( 2 )  Die Betei l igung nach Abs . 1  Z 2 l i t . b und c i st bei 
Erwerb zu Lebzeiten des Z ivil technikers wie auch im Erbfall 
zulässig . 

Treuhand- und Verpfändungsverbot 
§ 2 4 f . Ausübende Z iviltechniker dürfen ihre Gesel l schafter
steI lung nicht als Treuhänder anderer ausüben . Sie dürfen 
ihre Antei le nicht verpfänden oder zur Sicherung übereignen . 
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Organisationsgrundsätze 

§ 24g . ( 1 )  Geschäfts führung und Vertretung der Z ivi l tech
niker-Gesell schaft müssen ausübenden Z iviltechnikern vorbe
hdl ten bleiben . Grundsätzl ich ist im Gesel l schaftsvertrag 
auf Gleichbehandlung al ler Gesell schafter mit ausgeübter 
Befugnis zu achten . 
(2) Über Fragen der Berufsausübung sowie des Berufs- und 
Standesrechtes dürfen ausschl ießl ich die ausübenden Z ivil 
�echniker entscheiden. I n  diesen Angelegenhei ten haben sie 
nach Köpfen abzustimmen . Überdies darf keine Entscheidung 
oder Maßnahme gegen den Wil len j ener Gesellschafter ge
trof fen werden , die über die fachl ich einschlägige Befugni s  
verfügen . 
( 3 )  Auch die berufsfremden Gesel l schafter s ind zur Wahrung 
der berufs- und standesrechtlichen Verhaltensregeln ver 
tragl ich z u  verpflichten . Bei groben Verstößen s ind geeig
nete Sanktionen, wie z . B .  der Ausschluß aus der Gesel l schaf t  
vorzusehen . 
( 4 )  Sofern Z iviltechniker-Gesel lschaften eingetragene 
Erwerbsgesell schaften sind , dürfen Gesellschafter , die keine 
Befugnis ausüben , nur Kommanditi sten sein . 
( 5 )  Sofern Z iviltechniker-Gesell schaften Aktiengesel lschaf
ten s ind , hat die Satzung ausschl ießlich Namensaktien 
vorzusehen . Die Übertragung der Aktien ist an die Zustimmung 
der Hauptversammlung zu binden . Die Hauptversammlung i st zu 
verpf l ichten , der Übertragung nur unter Beachtung der 
berufs- und standesrechtlichen Vorschri ften zuzustimmen . 

Betei ligungsgrundsätze 

§ 24h . ( 1 )  Die Anteile der ausübenden Z iviltechniker sollen 
nach Tunl ichkeit annähernd gleich hoch sein . Minderbetei l i 
gungen sind zu vermeiden . 
( 2 )  Die Anteile all j ener Gesellschafter , die keine Befugni s  
ausüben , dürfen insgesamt nicht mehr als ein Viertel der Ge
samtheit aller Vermögensanteile betragen . 
( 3 )  Wird der Viertelantei l ( Abs . 2 )  dadurch erhöht , daß ein 
Gesel l schafter mit ausgeübter Befugni s diese aufgrund des 
Überganges in den dauernden Ruhestand oder wegen zuerkannter 
Berufsunfähigkeit ruhend oder zurückgelegt hat und als 
beru fsfremde Person ( §  24e Abs . 1  Z 2 l it . a )  Gesell schafter 
bleibt , so ist eine Anpassung an die gebotenen Anteils 
verhältni sse nicht erforderlich , wenn der Gesell schafter 
glaubhaft macht , daß sein Anteil in absehbarer Zeit auf 
einen Z iviltechniker mit ausgeübter Befugnis übertragen 
wird . 
( 4 )  Wi rd der Viertel anteil ( Abs . 2 )  durch Rechtsnachfolge von 
Todes wegen erhöht , so ist eine Anpassung an die gebotenen 
Antei l sverhältnisse nicht erforderl ich , wenn der Rechtsnach
folger glaubhaft macht , daß er in absehbarer Zeit eine 
Befugnis erlangen wird . 
( 5 )  Der Gesel l schaftsvertrag hat für den Fall , daß die 
Anpassung des Gesel lschaftsvertrages notwendig wird , Grund
sätze über das Aus scheiden von Gesellschaftern , über Ver -
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auBerungs- und Übernahmepflichten einschl ießl ich der dami t 
vE.rbundenen AbfindungsansprUche vorzusehen . 

Registrierung 

§ 24i . Die Registrierung einer Gesellscha ft als befugte Z i 
vi ltechniker- Gesel lschaft erfordert die Vorlage des Beschei 
des des Bundesministers für wirtschaftl iche Angelegenhei ten 
über die Erteilung der Gesellschaftsbefugnis . 

§ 24j . Die §§ 1 5 ,  1 9  Abs . l  und 2 ,  sowie die §§ 20 und 2 8  
gelten auch für Z iviltechniker-Gesellschaften . "  

3 3 . § 2 5  Abs . l  bis 3 lauten : 
" ( 1 )  Die Z iviltechniker , die natürl iche Personen sind , 
haben , soweit auf sie nicht § 1 5  Abs . 4  erster Satz anzuwen
den ist , ein S iegel zu führen . 
(2) Das Siegel wird nur natürlichen Personen verl iehen und 
muß enthalten : das Bundeswappen der Republik Österreich , den 
Vor - und Z unamen , akademische Grade oder die dem Studien
abschluß entsprechende oder behördl ich verliehene Standes
bezeichnung , die Art der verl iehenen Befugnis unter Bei
fügung des Fachgebietes und den Sitz der Kanz lei . Ferner 
kann das S iegel ehrenhalber verl iehene akademische Grade und 
technische Berufstitel enthal ten . 
Urkundsausfertigungen gemäß . § 6 Abs . 1  für die Z iviltechni 
kergesel lschaft werden j ewei ls von j enem Z ivi ltechniker 
gezeichnet , durch dessen Befugnisumfang diese Tät igkeit der 
Gesel lschaft inhaltl ich abgedeckt ist . Die Beurkundung 
erfolgt unter Beidruck seines Siegels mit dem Zusatz: " fü r  
die " unter Anfügung des Gesel lschaftsnamens und seiner 
Funktion in der Gesel lscha ft . 
( 3 )  Die Genehmigung der Form des Siegels ist bei Architek
ten , I ngenieurkonsulenten und Z ivilingenieuren vor der 
Eidesablegung zu erwirken . "  

3 4 . I n  § 2 5  Abs . 6 wird die Wortgruppe " Architekten , I nge
nieurkonsulenten und Z ivilingenieure " durch "Ziviltechniker" 
ersetzt . 

3 5 . § 2 7  l autet : 
" §  2 7 . ( 1 )  Für den Fall der Einstellung , der Aberkennung und 
des Erlöschens der Befugnis hat der für den Kanz leis i t z  
zuständige Landeshauptmann unter Berücksichtigung etwaiger 
Wünsche des zu Substituierenden bzw . dessen Rechtsnachfol 
gers im Falle des Ablebens des Z ivil technikers , einen 
Substituten aus den Reihen der ordentlichen Kammermitgli eder 
zu bes tel len . Der Landeshauptmann hat vor der Bestellung die 
I ngenieurkammer zu hören , der der in Aussicht genommene 
Substitut angehört . 
( 2 )  Darüberhinaus kann der Z iviltechniker im Falle seiner 
Verhinderung einen Substituten aus den Reihen der ordentl i 
chen Kammermitgl ieder bestel len . \! 
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]6 . Die Wortgruppe "das Bundesmini sterium für Bauten und 
'rechnik" bzw . "der Bundesminister für Bauten und Technik" 
ist durch die Wortgruppe "das Bundesministerium für wirt
schaftliche Angelegenheiten" bzw . "der Bundesminister für 
wirtschaftl iche Angelegenheiten" in der grammatikalisch 
j ewei l s  in Betracht kommenden Form zu ersetzen . 

37 . Die Bezeichnung "Ingenieurkammer" in jeder Wortver
bindung i st durch die Wortgruppe "Ingenieur- und Archi
tektenkammer" in der grammatikali sch jeweils in Betracht 
kommenden Form zu ersetzen . 

Artikel 11 

Das I ngenieurkammergesetz , BGBI . Nr .  71/1969 , zuletzt geän
dert durch ·das Bundesgesetz BGBI . Nr .  212/1987 und in der 
Fassung BGBI . Nr .  99/89 , wird wie folgt geändert: 

1 .  Im § 2 Abs . 2  Z 6 wird der Punkt durch einen Strichpunkt 
erset zt und folgende Z 7 angefügt: 
"7 . die f achl iche Wei terbildung ihrer Mitglieder zu för
dern . " 

2 .  § 5 l autet : 
" §  5 .  ( 1 )  I n  den Länderkammern sind 

a )  ordentl iche Mitglieder natürliche Personen , die Zi
viltechniker sind; 

b )  außerordentl iche Mitglieder die Ziviltechniker-
Gesel l schaften . 

( 2 )  Die Mitgl iedschaft beginnt mit der Verleihung und endet 
mit dem Erlöschen oder der Aberkennung der Befugnis .  
( 3 )  ·Z ivil techniker die ihre Befugnis ausüben , sind Mi tglie
der jener Länderkammer , in qeren örtl ichem W irkungsbereich 
sie den S i t z  ihrer Kanzlei haben . 
( 4 )  Z ivil techniker , deren Befugnis ruht ( §§ 19 und 22 Zivi l 
technikergesetz ) ,  sind Mitgl ieder jener Länderkammer , in 
deren örtlichem.Wirkungsbereich sie ihren Wohnsitz haben . 
Liegt ein Wohnsitz im Inland nicht vor , so ist der letzte 
Wohns itz im Inland maßgebend . 
( 5 )  Jedes ordentl iche Mitglied gehört überdies einer der 
drei Sektionen ( §  3 )  an . Die Sektions zugehörigkeit richtet 
s ich nach der verliehenen Befugnis .  Besitzt ein ordentliches 
Mitgl ied mehrere Befugnisse , die eine mehr fache Sektionszu
gehörigkeit begründen würden , so kann es entsche iden , 
welcher Sektion es angehören wi l l . Unterbleibt diese Ent
scheidung , so richtet s ich die Sektionszugehörigkeit nach 
der zuerst verliehenen Befugni s . " 

3 .  § 6 Absatz 1 l autet: 
" §  6 .  ( 1 )  Die ordentlichen Mitglieder sind nach Maßgabe der 
Bestimmungen des § 34 aktiv und passiv wahlberechtigt . "  
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4 .  Dem § 8 Abs . l  wird angefügt : 
" Mindestens einer der Vizepräsidenten muß seinen Kanzleisitz 
in einem anderen Bundesl and als der Präsident haben . "  

5 .  § 1 1  Abs . l  lautet : 
"§ 1 1 . ( 1 )  Die Kammervollversammlung besteht aus sämtl ichen 
ordentl ichen Mitgliedern der Länderkammer . "  

6 .  § 1 1  Abs . 3  lautet : 
" ( 3 )  Die Kammervol lversammlung ist beschluß fähi g ,  wenn bei 
Eröf fnung mindestens ein Viertel der ordentlichen Kammer
mitglieder anwesend ist . Wird diese Anzahl zur festgesetzten 
Stunde nicht erreicht , so findet eine halbe Stunde später am 
selben Ort eine Ersatzvollversammlung statt . Diese ist ohne 
Rücksicht auf die Z ahl der Erschienenen beschlußfähig , 
sofern in der Einladung ausdrückl ich auf diese Folge hin
gewiesen wurde . "  

7 .  § 1 7  Abs . 4  lautet: 
" ( 4 )  Die vor den Kammern im Zuge eines Schlichtungsver
fahrens geschlos senen und beurkundeten Vergleiche s ind 
Exekutionstitel gemäß § 1 Z 1 5  der Exekutionsordnung . "  

8. § 2 7  Abs . 4  lautet : 
" ( 4 )  Die Mittel der Fonds sind aus Fondsbeiträgen aufzubrin
gen . Diese sind vom Kammertag unter Bedachtnahme auf das 
Ausmaß der gemäß dem Statut ( §  2 9 ) zu erbringenden 
Lei stungen in einer solchen Höhe festzusetzen , die den 
Erfordernissen der Fonds unter Berücksichtigung ihres 
dauernden Bestandes und der Erhal tung ihrer Lei stungsfä 
higkeit sowie der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der 
Gesamtheit der Mitgl ieder al ler Länderkammern entspricht . "  

9 .  § 2 8  werden fol gende Abs . 6  und 7 angefügt : 
" ( 6 )  Zur Besorgung der Verwaltung der Wohl fahrtseinrichtun
gen i st innerhalb des Generalsekretariats eine eigene 
Kanzlei einzurichten . Die Kosten hiefür sind aus den Mitteln 
der Wohl fahrtseinrichtungen zu tragen . 
( 7 )  Z ur Leitung der Kanzlei hat der Vorstand der Bundeskam
mer einen wirtschafts- oder rechtskundigen Kanzleileiter zu 
bestellen . "  

1 0. § 2 9  Abs . 2  und 3 lauten : 
" ( 2) Die Z ivil techniker sind , sofern die Abs . 3 , 4  und 7 
nicht anderes best immen , zur vollen Tei lnahme am Versor
gungs- und Sterbekassenfonds verpfl ichtet . Nehmen Z ivil tech
niker Tätigkei ten nach § 5 Abs . l  Z iviltechnikergesetz auch 
oder nur im Rahmen einer Gesell schaft gern . §§ 24 ff Zivi l 
technikergesetz wahr , i st , soferne die Gesel l scha ft Rechts
fähigkeit besitz t ,  diese Mitschuldner der Bei träge , andern
fal l s  s ind alle anderen Gesel l schafter solidari sch 
Mitschuldner . 
( 3 )  Von der Tei lnahme am Versorgungs fonds s ind Z iviltechni
ker befreit ,  die weder im eigenen Namen noch im Rahmen einer 
Gesell schaft Tätigkeiten gemäß § 5 Z iviltechnikergesetz 
erbringen und deren Befugnis ruht . " 
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1 1 . § 2 9  Abs . 4  1it . a und b lauten : 
Ha ) Ermäßigung bis zu 85 v . H .  für Ziviltechniker , deren 
steuerpfl ichtiges Jahreseinkommen aus Zivil technikertätig
keit unter Hinzurechnung der diesbezügl ich an die Wohl 
fahrtseinrichtungen und sonstige Pensionsvers icherungsträ
ger geleisteten Beiträge sowie von aufwandswirksamen I 
nvestitions freibeträgen und - rücklagen und nach Abzug der 
ertragswirksamen Auflösung letzterer nachweisl ich weniger 
a l s  das 300fache der Zeitgrundgebühr nach den gemäß § 3 1  er
lassenen Gebührenordnungen beträgt ; 
b )  Ermäßigung bis zu 7 5  v . H .  für Ziviltechniker , deren 
steuerpfl ichtiges Jahreseinkommen aus Ziviltechnikertätig
keit unter Hinzurechnung der diesbezügl ich an die Wohl 
fahrtseinrichtungen und sonstige Pensionsversicherungsträger 
gelei steten Beiträge sowie von aufwandswirksamen I nvest i t i 
ons freibeträgen und - rücklagen und nach Abzug der ertrags
wirksamen Au flösung letzterer nachweisl ich weniger als das 
400fache der Zeitgrundgebühr nach den gemäß § 3 1  erlassenen 
Gebührenordnungen beträgt ; "  

1 2 . Dem § 2 9  wird folgender Absatz 8 angefügt : 
" ( 8 )  Im Statut sind Gewinnantei le von Zivi ltechnikergesel l 
schaften und andere Einkommen ( z . B . Geschä fts führergehälter ) ,  
die auf dem Verhältnis zur und auf der Tätigkeit in der 
Gesell schaft beruhen , bei j enen Zivil technikern für die 
Bemessung der Höhe der Beiträge als Zivi ltechnikereinkommen 
heranzuz iehen , denen sie als Vorteil zuzurechnen s ind . Für 
den Fall des Ruhens oder Fehlens der Befugnis bei Bezugs
berechtigten sind Gewinnanteile aus Ziviltechnikergese l l 
schaften für d i e  Höhe der Zuwendung z u  berücks ichtigen . "  

1 3 . § 3 0  Abs . 1  Z 1 lautet : 
"1 . die Unzulässigkeit von Tätigkeiten , von Arbeitsgemein
schaften sowie von Gesell schafts- und Dienstverhäl tnissen, 
die mit der beruflichen Tätigkeit eines Ziviltechnikers oder 
mit dem Ansehen und der Würde des Standes unter Berücksich 
t igung der §§ 1 9 , 2 0 ,  24ff , 2 5  und 28 Zivi ltechnikergesetz 
unvereinbar sind ; "  

1 4 . Nach § 3 1  wird folgender § 3 1 a  samt Überschri ft ein
gefügt : 

"Datenschutzbestimmung 

§ 3 1 a . ( 1 )  Die Ingenieur- und Architektenkammern s ind 
berechtigt , Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes insowei t  
zu verwenden , als dies für sie wesentliche Voraussetzung zur 
Erfül lung der ihnen gesetz l ich übertragenen Aufgaben i s t . 
( 2 )  Die I ngenieur- und Architektenkammern s ind berechtigt, 
untereinander sowie mit anderen Körperschaften ö ffent l i chen 
Rechts Daten auszutauschen soweit dies wesentl iche Voraus 
setzung zur Erfüllung gesetz licher Aufgaben ist . 
( 3 )  Die Nut zung von Daten und deren Umfang ist im Rahmen der 
gesetz l i chen Bestimmungen in der Geschäftsordnung ( §  42 ) 
festzulegen . "  
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!.5. § 3 2  l autet : 
" §  3 2. Die Führung der Bezeichnung Ingenieur- und Architek
tenkammer sowie der Bezeichnung Kammer mit einem auf das 
Ingenieur- oder Zivi ltechnikerwesen hinwei senden Zusatz 
durch andere als die nach diesem Bundesgesetz errichteten 
Körperschaften i st als Verwaltungsübertretung mit Geldstrafe 
von 5000 S bis zu 1 00 . 000 S zu bestrafen . Die Dauer der für 
den Fal l  der Uneinbringl ichkeit der Geldstrafe zu bestimmen
den Arreststrafe darf sechs Wochen nicht übersteigen . "  

1 6 . § 33 l autet : 
" §  3 3 . Die Behörden , die Gerichte , die durch Bundesgesetz 
eingerichteten gesetz l ichen Berufsvertretungen und die 
Träger der Sozialversicherung haben innerhalb ihres gesetz 
mäßigen Wirkungsbereiches den I ngenieur- und Architek
tenkammern auf Verlangen die zur Erfül lung ihrer Obl iegen
heiten er forderl ichen Auskünfte innerhalb a ngemes sener 
Frist zu ertei len und sie bei Ausübung ihrer Tätigkeit zu 
unterstüt zen . Zu dem gleichen Verhal ten sind diese Kammern 
untereinander sowie gegenüber den Behörden , den Gerichten , 
den gesetzl ichen Berufsvertretungen und den Trägern der 
Sozialversicherung verpfl ichtet . "  

1 7 . § 34 Abs . l  l autet : 
"34. ( 1) Aktiv wahlberechtigt sind alle ordentlichen Mit
gl ieder der Länderkammern , die nicht nach Abs . 2  vom Wahl 
recht ausgeschlossen sind ;  passiv wahlberechtigt s ind für 
a l le Organe mit Ausnahme des Kuratoriums der Wohl fahrts 
einrichtungen ( §  28 ) nur j ene aktiv wahlberechtigten Mit
glieder , die ihre Befugnis ausüben . I n  das Kuratorium der 
Wohlfahrtseinrichtungen können alle aktiv wahlberechtigten 
Mitgl ieder bestellt werden." 

18 . § 3 4  Abs . 2  erster Halbsatz lautet : 
" ( 2 )  Ausgeschlossen vom Wahlrecht sind alle ordentl ichen 
Kammermitgl ieder," 

19. Im § 3 5  Abs . 4  erster . Satz ent fäl l t  die Wortgruppe " de s  
Vorsitzenden des Disziplinarausschusses und seines S te l l 
vertreters" 

20. § 36 Abs . l  l autet : 
"§ 3 6 .  ( 1 )  Zur Durchführung der Wahlen ist vom Bundesmin i 
ster für wirtschaftliche Angelegenheiten für j ede Länder
kammer nach deren Anhörung eine aus neun ordentlichen 
Kammermitgliedern bestehende Wahlkommission zu bestellen .  
I�ir jedes M i tgl ied ist ein Ersatzmitgl ied z u  bestel len . Die 
M�tgl ieder wie die Ersatzmitgl ieder sol len zu je einem 
Drittel verschiedenen Sektionen angehören . Den Vorsitz führt 
ein rechtskundiger Verwaltungsbeamter des Bundesministeriums 
für wirtschaftl iche Angelegenheiten als Wahlkommi s sär . Für 
die Bundeskammer ist zur Durchführung der Wahlen nur ein 
solcher Wahlkommis sär zu bestellen . "  

2 1 . § 3 7  Abs . 3  zweiter Satz l autet : 
"Sie müs sen von 5 v . H .  der Wahlberechtigten , mindestens aber 
von fünfzehn Wahlberechtigten unterschrieben sei n ;  außerdem 
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s ind der abtretende Sektionsvorstand beziehungswei se die 
Mehrheit der gemäß § 50 Abs 2 gewählten , abtretenden Mit 
gl ieder des Diszip1inarausschusses zur Einbringung eines 
Wahlvorschlages berecht igt . 

2 2 . § 3 7  Abs . 8  und 9 lauten : 
" ( 8 )  Jeder Wahlberechtigte hat für die Wahl des Sektions
vorstandes und der Mitgl ieder des Diszip1inarausschusses j e  
eine Stimme (§§ 1 3  und 50). Die Wahl hat mittels amtl ich 
aufzulegender Stimmzettel zu erfolgen, wobei für die Wahl 
des Sektionsvorstandes und der Mitglieder des Disz ipl inar
aus schus ses eigene , je nach Wahlkörper verschiedene S timm
zettel vorzusehen sind . 
( 9 )  Das Wahlrecht ist persönl ich auszuüben . Die Stimmabgabe 
durch Übersendung des Wahlkuverts ist zulässig . In diesem 
Falle s ind die in das Wahlkuvert gelegten Stimmzettel so 
zeitgerecht an die Wahlkommission einzusenden , daß sie vor 
der Stimmenzählung bei der Wahlkommi ssion einlangen ; später 
einlangende St immzettel sind bei der St immenzählung nicht 
mehr zu berücks icht igen." 

23 . § 40 Abs . 6 und 7 lauten : 
" ( 6 )  Funktionäre , gegen die ein Strafverfahren wegen einer 
im § 24 der Nationalrats-Wahlordnung 1 9 6 2  genannten , 
gerichtl ich stra fbaren Handlungen eingeleitet oder ein 
Verwei sungsbeschluß zu einem Disz ipl inarverfahren ge faßt 
wurde , sind bis zum Abschluß des Ver fahrens von der Ausübung 
ihrer Funktion ausgeschlossen . 
( 7 )  Kammer funktionäre und Kammerbedienstete haben über alle 
ihnen ausschließl ich aus ihrer Tät igkeit bekanntgewordenen 
Tatsachen , deren Geheimhaltung im schutzwürdigen I nteresse 
der Kammer oder einzelner Kammermi tglieder geboten i st , 
gegenüber jedermann , dem sie darüber eine Mittei lung .zu 
machen nicht verpflichtet sind , außerhalb dieser Tätigke i t  
strengstes Stillschweigen z u  bewahren . Von dieser Verschwie
genheitspfl icht hat auf Verlangen eines Gerichtes oder einer 
Verwaltungsbehörde der Präsident zu entbinden , wenn ein 
gerichtliches oder verwaltungsbehördliches Verfahren a 
nhängig ist und der Leiter dieses Verfahrens die Mitteilung 
verl angt . Den Präsidenten einer Länderkammer hat der für den 
Sitz der Kammer zuständige Landeshauptmann , den Präsidenten 
der Bundeskammer hat der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenhei ten unter den genannten Voraussetzungen von der 
Verpflichtung zur Verschwiegenheit zu entbinden . "  

24 . Dem § 40 werden folgende Absätze 8 und 9 angefügt : 
"(8 ) Wird gegen ein Mitgl ied eines Diszipl inarausschusses 
oder der Berufungskommission in Diszipl inarangelegenhei ten 
ein Disz ipl inarverfahren eingelei tet , ruht dessen Funktion 
vom Zeitpunkt der Einlei tung bis zum rechtskräftigen Ab
schluß des Disz ipl inarverfahrens . Die Funktion erli scht mit 
der rechtskräft igen Verurtei lung für den Rest der Funktions
periode . E ine Nachbesetzung aus dem Wahlvorschlag ( Di s z i 
plinarausschuß ) beziehungsweise Nachwahl ( Berufungskom
mission ) i st durchzuführen . 
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( 9) Tritt ein Funktionär von seinem Amt zurück oder scheidet 
anders aus seinem Amt aus , so ist nach § 3 5 Abs. 6 ff 
vorzugehen. " 

25. § 50 lautet : 
n§ 50. (1) Bei jeder Länderkammer ist ein Diszi,plinaraus
schuß einzurichten. Dieser erkennt in erster Instanz über 
Disziplinarvergehen. 
(2) Der Disziplinarausschuß besteht aus einem Vorsitzenden 
und seinem Stellvertreter , die beide Richter des Akt ivstan
des sein müssen, und aus je vier Mi tgl iedern und einem 
Ersatzmi tglied je Sektion. Die Mitgl ieder (Ersatzmitgl ieder ) 
werden von den Sekt ionsangehörigen gewählt. 
(3 ) Der Vorsitzende und sein Stel lvertreter werden vom 
Kammervorst and bestel lt. 
(4 ) Der Diszipl inarausschuß verhandelt und entscheidet in 
dreigl iedrigen Senaten unter Leitung des Vorsi tzenden oder 
seines Stel lvertreters. Vorn Vors itzenden sind unter Bedacht 
nahme auf das Wahler08bnis für jede Sekt ion zwei Senate 
einzurichten , denen er zwei Angehörige der Sektion a l s  Bei 
sitzer zuzuteilen hat. 
(5) Kann für eine Sektion kein Senat gemäß Abs. 4 gebi ldet 
werden , hat der Vorsitzende den Fall einem anderen Senat 
zuz uweisen. 
( 6) Die Senate fassen ibTe Beschlüsse mit einfacher St immen
mehrheit. Der Vorsitzende gibt seine Stimme zuletzt ab. Für 
die Diszipl inarstrafe des Verlustes der Befugnis i s t  S 
timmeneinhel ligkeit erforderlich . 
(7) Die M i tgl ieder des Disziplinarausschusses sind in 
Ausübung ihres Am-tes an keine Weisungen gebunden. " 

26. § 53 .lautet: 
"§ 53. (1) Die Kammervorstände der Länderkammern und der 
Vorstand der Bundeskammer haben je einen Disz ipl inaranwa l t  
sowie einßn oder mt::hrere Stel lvertreter zu bestellen ,  die 
rechtskundig sein müssen. 
(2) Der Di s zJ pl 5. naranwal t hat die Anzeige über Diszip l inar
vergehen als Partei zu vertreten. Der Diszipl inaranwal t  der 
Länderkammer hat bei Verdach t eines Disziplinarvergehens 
Anzeige an den zuständigen Senat zu erstatten. 
\� Der Oiszipl�naranwalt ist in seiner Tätigkeit an keine 
WE:�L3ungen geb unden . E:c hat jedoch dem Präs identen l au fend 
übE3r seine Tätigkeit zu berich-ten." 

27. § 56 Abs.2 l�utet: 
1(2; Im ilÜC}_gGIl g"ü-ten die Bestimmungen des Z ustel lgesetzes , 

BGB1.Nr 200/1982 1T1 der Fassung des Art.I I I  des Bundesge
se�ze8 BGBI.Nr. 3�7i1990." 

28. § 66 l autet: 
"§ 66.  Der Vorsitzende des Diszipl inarausschusses der 
Länderkammer ,  der Vors itzende der Berufungskommiss ion in 
Disziplinarangelegenhei ten und deren Stel lvertreter sowie 
der Diszipl inaranwalt und die dem Untersuchungskommissär 
beigegebene rechtskundige Person erhalten , wenn sie nicht 
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Mitglieder einer Länderkammer sind , eine im Einze l fall vom 
Kammervorstand ( Vorstand der Bundeskammer )  zu bestimmende , 
angemes sene Entschädigung . "  

29. Die Wortgruppe "das Bundesministerium für Bauten und 
Technik" bzw . " der Bundesminister für Bauten und Technik " 
i st durch die Wortgruppe "das Bundesmini sterium für wir t 
scha ftliche Angelegenheiten" bzw. "der Bundesminister für 
wirtschaftl iche Angelegenhei ten" in der grammatikal i sch 
j ewei l s  in Betracht kommenden Form zu ersetzen . 

30. Die Bezeichnung " Ingenieurkammer" in j eder Wortverbin
dung i st durch die Wortgruppe " I ngenieur- und Archi tekten
kammer" in der grammatikalisch j eweils in Betracht kommenden 
Form zu ersetzen . 

Artikel 111 

§ 1 .  Wer zum Zeitpunkt der Erfassung von Befugni ssen in der 
Verordnung gemäß § 4 Abs. 2 Ziviltechnikergesetz in der 
Fas sung dieses Bundesgesetzes freiberu fl ich und entgelt l i ch ,  
Tätigkei ten im entsprechenden Fachgebiet nach § 5 Abs . 1 und 
2 und § 6 Ziviltechnikergesetz in der Fassung dieses Bundes
gesetzes ausübt , darf diese Tätigkeit bis längstens drei 
Jahre nach Inkra fttreten der Verordnung fortsetzen , soweit 
er nicht die Befugnis nach diesem Bundesgeset z erwirbt . 
Gewerberechtliche Vorschri ften werden hievon nicht berührt . 
Für Befugni sse nach § 4 Abs . 1 Ziviltechnikergesetz in der 
Fassung dieses Bundesgesetzes gilt als Beginn des Fristlaufs 
das I nkrafttreten dieses Bundesgesetzes . 

§ 2. Bis zum Ende der zum Zeitpunkt des I nkrafttretens 
dieses Gesetzes laufenden Funktionsperiode set zt sich der 
Disz ipl inaraus schuß wie folgt zusammen : 

a )  aus den gemäß § 50 Abs . 2 des Ingenieurkammergesetzes 
1 9 6 9 , BGBI. 7 1/ 1 9 6 9  idF der Kundmachung vom 23 . 7 . 1 9 73 
BGBI . 3 7 9  gewählten Mitgliedern des Disziplinar
ausschus ses, 

b )  aus dem Vorsitzenden ( Stellvertreter ) .  Der Vorstand 
der Länderkammer hat binnen 3 Monaten ab I nkrafttreten 
dieses Bundesgeset zes den Vorsitzenden ( Stel lver
t reter ) des Diszipl inarausschusses gemäß § 50 Abs . 
2 I ngenieurkammergeset z idF dieses Bundesgesetzes zu 
bestel len. 

Der Vors itzende hat hierauf unter Bedachtnahme auf das 
Ergebnis der zuletzt durchgeführten Wahlen in den Diszip
l i naraus schuß je zwei Senate pro Sektion bleibend einzu
richten , denen je zwei Mitglieder des Diszipl inaraus sc 
hus ses , die von der entsprechenden Sektion gewählt wurden , 
als Beisitzer angehören müssen. Die Funktion des Ersatzmit 
gl iedes gemäß § 5 0  Abs. 2 I ngenieurkammergesetz i n  der 
Fassung dieses Bundesgesetzes kommt dem laut Wahlergebni s  
Let ztgereihten zu . 
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§ 3. Bis zur Konstituierung des Disziplinarausschusses nach 
diesem Bundesgesetz bleibt der zum Zeitpunkt des I nkraft
t retens dieses Bundesgesetzes im Amt befindliche Diszipl i 
narausschuß i n  seiner Funktion bestehen. 

§ 4 .  Der Bundesmini ster für wirtschaftl iche Angelegenhei ten 
hat binnen 3 Monaten nach Inkrafttreten dieses Bundesgeset 
zes eine Wahlordnung gemäß § 3 7  Abs. l4 Ingenieurkammergesetz 
zu erlas sen , die der Umbi ldung der Disz ipl inarausschüs se 
nach diesem Bundesgesetz Rechnung trägt. 

§ 5. Die Bundes- I ngenieur- und Architektenkammer hat bis 
3 1 . 1 2 . 1 9 9 0  dem Bundesminister für wirtschaftl iche Angele
genhei ten neue Standesregeln ( §  30 Ingenieurkammergeset z ) 
hinsicht l ich der Gesell schaftsbi ldung vorzulegen und ein 
Statut der Wohl fahrtseinrichtungen (§ 2 7  Abs. 4 I ngenieur
kammergeset z ) zu erlassen , das die Einbeziehung von Zivi l 
technikern und deren hinterbl iebenen Angehörigen in Gese l l 
schaften und den Übertritt der aufgrund der Neufassung des 
Ziviltechnikergesetzes hinzukommenden Befugnisträger vor 
s ieht. 

§ 6 .  Die z um Zei tpunkt des Inkrafttretens dieses Bundes 
gesetzes gel tende Wahlordnung , die geltenden Standesregeln , 
soweit sie nicht der neuen Gesetzeslage widersprechen , und 
das gel tende Statut der WOhl fahrtseinrichtungen bleiben in 
den von diesem Bundesgesetz nicht berührten Bestimmungen bis 
zur Erlassung gemäß §§ 4 und 5 als Bundesgesetz in Kraft . 

Art ikel IV 

Mit der Vol l z iehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundesmi 
ni ster für wirtschaftliche Angelegenheiten betraut. 
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Erläu ternde Bemerkungen : 

Al lgemeines: 

Der Nationalrat hat in seiner Sitzung am 6 . 7 . 1 9 8 8  die 

Entschließung E 69 folgenden Inhalts gefaßt: 

" Die Bundesregierung wird ersucht , dem Nationalrat eine 

Regierungsvorlage zur Änderung bzw. Neugestal tung des Zivi l 

techniker - Gesetzes und des I ngenieurkammergeset zes zuzu

leiten , mit der insbesondere auch die Festlegung der Fach

gebiete der Ziviltechniker der diesbezügl ich flexiblen Rege

�Jn� d�� ��ch�Lbieta rle� :echnischen EUros �n der Gewer

beordnung angegl ichen wird. " 

Diese Entschließung war ursächl icher Anlaß zur Gestaltung 

des Entwur fes . Darüberhinaus haben mittlerweile die inter

nationale Entwicklung und Verhandlungen , wie über das GAT S  

( General agreement on trade i n  services ) ,  und der EWR-Ver

trag Dimensionen erreicht/' die auch im Bereich der geistigen 

Dienstlei stungen umwäl zende Änderungen erkennen l as sen . So 

sol l der Grundvertrag des GATS am 23. Juli 1 9 9 0  beschlossen 

werden und spätestens mit 1 . 1 . 1 9 9 2  inkraft treten. 

Daher ist durch Struktur und Umfang des Gesetzes zu gewähr

leisten , daß der quali fizierte , seit 130 Jahren bestehende 

Berufsstand der Ziviltechniker nicht gegenüber ausländi schen 

Did 6Dtsprechende legislative Gestaltung dieses Berufsbi ldes 

seits selbständig wirtschaftl ich und kulturell arbei ten und 

andererseits im Rahmen der Urkunds fähigkeit verantwortl ich 

a l s  ver längerter Arm der Behörde wirken zu können . Genau 

dies sah die Verordnung 2 6 8  vom 8 .  Dezember 1 8 60 vor ,  mit 

der dieser Berufsstand geschaf fen wurde. 
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Der gegenständliche Entwurf ist inhaltlich das Ergebn i s  

eines Vorbegutachtungsverfahrens und wurde auch vom Koord i 

nationsausschuß beider Regierungsparteien grundsät z l ich zur 

weiteren Verfolgung empfohlen , da die Einreichung einer 

Regierungsvorlage entsprechend der oben genannten Entsc 

hließung in der ausl aufenden Gesetzgebungsperiode aus 

zeitl ichen Gründen nicht mehr möglich war . 

Der Entwurf enthält demnach folgende grundsät z l iche Rege

l ungen : 

A )  Ziviltechnikergesetz: 

E ine Generalklausel soll in Zukunft die Scha ffung von neuen 

Befugni ssen ermögl ichen , soweit sie nicht lediglich einen 

Tei l einer bestehenden Befugnis umfassen . Die bisherige 

Auf z ählung der Be fugni sse wirkt nunmehr demonstrativ , um die 

Verbindung zu sondergesetz l ichen Verwaltungsregelungen auf 

rechtzuerhal ten und den Maßstab für die Schaf fung neuer 

Befugnisse festzulegen . 

Die Neuformu l ierung der Ausschließlichkeit in Abstimmung mit 

der Gewerbeordnung soll vermehrt gewährleisten , daß nur 

entsprechend Geeignete Zugang zur Ausübung techni sch qua l i 

f i z ierter , selbständiger Beru fe haben . 

Um modernen und international üblichen Wirtschaftsstrukturen 

zu entsp�echenf wird den Ziviltechnikern, analog zu den 

Wirtschaftstreuhändern , die Gesel lschaftsbildung für Er

werbsgesel lschaften und Kapitalgesel l schaften eröf fnet , 

jedoch in der Form, daß die Bindung an den Fachmann und 

dessen Verantwortl ichkeit grundsät z l ich bestehen bleibt . Bei 

der vorliegenden Form wurde auch inhaltl ich Anlehnung an das 

im anglo- amerikani schen Raum bei Freien Berufen verbreitete 

"Principal"- System genommen . Der Tätigkeitsbereich der 

Gesel l schaft erhä l t  dabei j enen Umfang , den die in ihr 

tätigen Zivi l techniker bi sheriger Prägung repräsentieren . 
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Da voraussicht lich mit der Novel l ierung des Zivi l techniker

gesetzes und des Ingenieurkammergesetzes gleichzeitig GATS

und EWR-Verträge inkraft treten werden und in der Folge der 

Beitritt zur EG stattf inden sol l , sind entsprechende Rege

lungen aufgenommen. Diese sol len für berechtigte Aus länder 

kontrol l ierte I nländergleichbehandlung gewährleisten. 

Darüberhinaus sind diese Regeln für internationale Wettbe

werbe aufgenommen worden , die den Status der tei lnehmenden 

Ausl änder klären . 

Die Terminologie der Tätigkei ten innerhalb des Berufsum

fanges wurde entsprechend heute im Geschäftsleben übli cher 

Begri ffe erwe i tert und neu strukturiert. 

Für Änderungen des Status einzelner Befugni sse und deren 

Befugnisträger werden die Verwaltungsschritte vereinfacht , 

insbesondere für Ruhen und Wiederausübung , Kanz lei s i t z 

wechsel , Fragen der Stellvertretung etc. 

Der Begr i f f  des Ruhens der Befugnis wird insgesamt und in 

Bezug auf die nunmehr erlaubte Gesellscha ftsbildung klar

gestel l t. 

Die bi sher im Gesetz nicht aus formulierte Definition des 

Z ivil technikers ltlUrde nunmehr eingefügt. 

B )  Ingenieurkammergesetz: 

Da nach internationalen Gepflogenheiten Architekten und 

a.ndere 'f'echniker oft gesondert organi siert sind , erhä l t  die 

Beru f svertretung die Bezeichnung " I ngenieur- und Architek

tenkammer " .  

In der Kammerorgani sation werden in Bezug auf die Schaf fung 

der Zivi l technikergesell schaften und die Frage zugelassener 
Aus l änder die notwendigen Anpassungsregel n  geschaf fen . 

322/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)24 von 35

www.parlament.gv.at



- 4 -

Für die bestehende Pensions -Erstpflichtversicherung der 

Ziviltechniker werden äquivalente Regelungen zum ASVG und 

GSVG getrof fen und Verwaltungsfragen geklärt . 

E s  werden Bestimmungen gemäß Datenschutzgesetz eingeführt . 

Für die direkten Wahlen wird das bisher in Tei len verankerte 

Recht zur Briefwahl auf ein al lgemeines erweitert . 

Das Disz ipl inarwesen wird den Erforderni ssen der Menschen

rechtskonvent ion angepaßt . 

C )  Sonstige Bestimmungen : 

Zuständig für Belange des Ziviltechnikerwesens ist nach dem 

geltenden Bundesmini steriengesetz der Bundesmini ster für 

wirtschaftl iche Angelegenheiten . 

Für bisher nicht er faßte Selbständige außerhalb des Gewerbes 

werden Übergangsregelungen zur Erlangung der Befugnis ge

schaf fen . 

Aufgrund der Novellierung wird in der Folge eine Neufassung 

der Standesregeln ,  des Statuts der Wohl fahrtseinrichtungen, 

der Wahlordnung und der Geschäftsordnung der Ingenieurka 

mmern notwendig sein . 

Zu den einzelnen Bestimmungen : 

A )  Artikel I ( Zivi ltechnikergesetz ) :  

Zu Z 1 :  I n  das Ziviltechnikergesetz wurde die bisher feh

lende Definition des Ziviltechnikers aufgenommen . 

Zu Z 4: I n  Abs . 1  i st eine al lgemeine Definition der Befug

nisse beinhal tet . Diese entspricht der Forderung der 

322/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 25 von 35

www.parlament.gv.at



_. 5 -

Entschl ießung 6 9  des National rates vom 6 . 7 . 1 9 8 8 . I n  Abs . 2 

i s t  die Schaf fung weiterer Befugnisse geregelt . 

'Zu Z 5 bis 9 :  Abs . 1 in Zusammenhang mit Abs . 7 klärt im 

Zusammenhang mit der Def inition des § 1 die Ausschl ieß

l ichkeit freiberuf l icher Tätigkeit durch Z ivi ltechniker , die 

schon bis j etzt Geset zes inhal t war . 

I n  den einzelnen li tterae des Abs . 1  und 2 werden heute s 

prachlich übl iche Begri f fe klärend aufgenommen sowie die 

einfachen begleitenden Tätigkei ten al lgemein geregelt , die 

in den bestehenden Befugnissen einzeln behandelt s ind . 

I n  Abs . 3  l i t  A wird der Begri ff Innenarchi tektur aufge

nommen . Dies sol l den akademi schen österreichi schen Innen

a rchitekten unter Berücksichtigung der neuen Bestimmungen 

des § 17 und der Übergangsregeln nach Artikel 111 den Erwerb 

einer Architektenbefugni s ermöglichen . 

Die Best immung des Abs . 5  regelt die Frage zwingender Wei ter

gabe von Tätigkeiten des einzelnen Z ivil technikers , die in 

seiner Befugni s nicht er faßt ist . 

Abs . 6 regelt insbesondere im Hinbl ick auf das in d iesem 

Jahr abzuschli eßende GATS die Z usammenarbeit der Z ivil

techniker mi t Ausl ändern . Diese Bestimmung umfaßt auch die 

Regelung der Tät igkeit von Teilnehmern an internationalen 

In Abs . 7 wurde aufgrund der Umformulierung des Abs . !  die 

b i s hgr in § 6 Abs . 2  erfaßte Au snahme für Gewerbe und Ober-

wachung � � �e l ] gr neu verankert . 

Z u  Z 10 : I n  Abs . 1  wird die Endformulierung der Formulierung 

des 1 .  Satzes im Hinbl ick auf die Urkundstätigkeit angepaßt . 

Abs . 2 i s t  entsprechend der Schaffung des § 5 Abs . 7  umfor 

mul iert . 
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Z u  Z 1 1 : Sowohl im GATS als auch von der EG ( EWR-Vertrag 

bzw . Beitritt ) wird die I nländergleichbehandlung unter 

Wahrung der nationalen Vorschri ften verlangt . Tritt ein 

derartiger internat ionaler Staatsvertrag mit Österreich in 

Kraf t ,  so dient der Abs . 4  der Umsetzung der Inländergleich

behandlung . 

Z u  Z 1 2  und 13 : I n  Abs . 1  lit a werden die Abschlüsse 

entsprechend den Begrif fen im Hochschulstudiengesetz und 

Kunsthochschul studiengesetz neu formul iert . 

Abs . 5 ermächtigt den Bundesmini ster für wirtscha ftl iche 

Angel egenheiten Studien den bestehenden bez iehungsweise 

neuen Befugnis sen fachlich entsprechend zuzuordnen . 

Z u  Z 1 4 : Die bi sher detai l l ierte Beschreibung der Prax i s  pro 

Befugnis ergab auch durch den Wandel des Berufsbildes immer 

wieder Schwierigkei ten im Zulassungsver fahren . Z um Bei spiel 

erscheint eine Praxis aus Starkstromtechnik für einen 

Elektrotechniker , der vorwiegend auf dem Gebiet der E lek

t ronik tätig wird , nicht mehr z iel führend . Durch die Mög

l ichkeit der Schaf fung neuer Befugnisse können notwendige 

Details im Wege der Verordnung flexibler festgelegt werden . 

I n  Abs . 2  werden Tätigkeiten , die einer inländischen Praxis 

entsprechen sol len , gesondert erfaßt . 

Die ö f fent l iche Urkunds fähigkeit und die S iegel führung des 

Z ivil technikers stellen einen rein öf fentl ich- rechtl ichen 

Bereich dar . Für diesen war im Z usammenhang mit der I nl än

dergleichbehandlung und im H inbl ick auf das C 

EN-CenelecjCertwesen aus dem Abkommen von Tampere eine 

eigene Regelung zu schaf fen . 

Z u  Z 1 5 : I n  Abs . 3  wurden die Fächer des Anpassungslehrgangs 

au fgenommen . Dieser ist eines der wichtigen Regulative im 

Zusammenhang mit der Inländergleichbehandlung . 

Z u  Z 1 6 : Die Möglichkeit der Wiederholung der 

Z iviltechnikerprüfung ist nicht beschränkt . I nsbesonders 

wird hier berücksichtigt , daß auch späterer Wissenserwerb 
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zur Be fugnis fUhren kann , was nach der bi sherigen Regelung 

die limit ierte Anzahl der Wiederholungen mit unter 

verhinderte . 

Z u  Z 17 : Die Öf fentl iche Urkundsf�higkeit und Siegel führung 

ist als öf fent l i ch - recht l icher Bero i ch an eine zweij ährige 

Praxis in Österreich gebunden . S ie kann im Lichte der Be

stimmungen des CEN/CERTjCENS LEC , das technische Standards in 

Europa standard i s i ert , einem qua l i f i z iertem Ausländer , der 

sich in Österreich berechtigt berufl ich niederläßt , nicht 

vorentha l ten werden . 

Z u  Z 1 8 : Grundsätzl ich soll das Beru fsbild des Ingenieurkon

s ulenten ge fördert �erd6!' . Dahe � wlrJ der Goergang vom 

Z ivi l ingenieur zum Ingenieurkonsulenten oder Archi tekten 

unmi ttelbar wi rksam , umgekehrt bleibt die bisher im Gesetz 

enthal tene Jahresfr 1 3 t a l r recllt . 

Z u  Z 1 9 : I n  Abs . 2 wird die Mögl ichkeit geschaf fen bei 

besonderer ,  nachzuwei sender Be fähigung einem Bewerber den 

Befugniszugang nach e .1 112TiI entsprechenden Prüfverfahren z u  

ermöglichen , wenn e r  S t ud i um oder Prax i s  ganz oder tei lwei se 

nicht nachwei sen kann . Davon unbeschadet bleibt aber die 

Verpfl ichturig eines Be fugni swerbers , d i e  Z iviltechniker

prü fung ablegen zu müssen . 

I n  Abs . 3  und 4 werden einerseits im Hinbl ick auf die Schaf -

fung nPller StJcllf::':I1 bz'"" B": fugni:'3s{� " ande:cersei ts im Hinb l ick 

auf die Anerkennung VDn Ber u f s ausbi ldung in anderen Länder 

Bestimmungen ges�ha f fen , d i e  nicht nur die formelle Beur

tei lung eines Studi ums , sondern auch die Erfüllung der ge

forderten Studien- und Prax i s i nhalte Regelungen unterwerfen . 

Im Sinne des EG-Rechtes i st Abs . � UI� 4 die Bas i s  von A 

npassungslehrgängen , wie sie in der Archi tektenrichtlinie 

und der a l l gemeinen Richtl inie zur gegenseitigen Anerkennung 

von Hochschuldiplomen enthalten sind . 
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Z u  Z 20 und 27 : Aufgr und des Umfanges der Zuständigkei t  des 

Bundesministers für wi rtschaftl iche Angelegenheiten erübrigt 

s ich die bi sher hier erfaßte Meldepflicht des Bundes 

mini sters als Au fsicht sbehörde der Z iviltechniker , da auch 

die Kompetenzen als Bergbaubehörde etc . in sein Res sort 

fal len . 

Z u  Z 2 1 : Hier wird der Zeitpunkt der Beendigung äquivalenter 

Gewerbeausübung bei Au fnahme der Ausübung als I ngenieur

konsulent oder Architekt geregelt . 

Zu Z 2 2 : In Abs . 3  wird die Angestell tentätigkeit eines 

Z iviltechnikers in der Ziviltechni kergesell schaf t  als 

Befugnisausübung dekl ariert , die deshalb auch aus dem Verbot 

von unselbständigen Tätigkei ten für Architekten und I 

ngenieurkonsulenten heraus fallen muß . 

Zu Z 23 : Abs . 6  stel l t  nunmehr die Lehrtätigkeit in privaten 

Schulen mit Öf fent lichkeitsrecht der in öf fentl ichen Schulen 

gleich . 

Zu Z 24 : Die Beschreibung der Kanz lei führung wird der 

Mögl ichkeit der Gesellschaftsbi ldung angepaßt ,  wobei die 

Verpflichtung zur techni schen Ausstattung eines Z ivi l techni

kerbüros klarer formul iert und eindeutig klargestellt wird , 

daß die Ausstel lung von öf fentlichen Urkunden an natürl i che 

Personen als Befugnisträger nach diesem Bundesgesetz gebun

den ist . 

Z u  Z 2 5  und 26 : Hier werden zwei Gesetzes lücken geschlossen . 

Erstens konnte die Be fugni s zwar wegen Eröffnung des Kon

kurses , nicht aber wegpn der noch gr�v � erenderen völ l i gen 

I nsolvenz aberkannt werden , zweitens bedurfte der schon 

bi sher im Gesetz zuläs sige Tatbestand der Aberkennung durch 

Diszipl inarerkenntni s der Erfassung im § 22 . 
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Z u  Z 28 : Die hier getroffene neue Formul ierung stellt klar , 

daß bereits die Aufnahme der Tätigkeit den Z ustand des Ru

hens der Befugnis beendet . Die Unterlas sung einer Meldung 

durch den Befugnisinhaber kann rechtl ich nicht Entsche i 

dungskriterium für das Faktum der Ausübung sein . 

Z u  Z 2 9  und 30 : Die vollständige Aufnahme der Verpfl ichtung 

der Gerichte zur Information an den Landeshauptmann gibt 

diesem die Mögl ichkeit bezügl ich der vom Gesetz zuerkannten 

Eingr i f fsmöglichkeiten in Befugnisse von Z ivi l technikern 

tätig zu werden . Zusätzl ich wi rd die Umsetzung von D i s z i 

plinarerkenntni ssen durch den Landeshauptmann systemkonform 

geregelt . 

Zu Z 3 1  und 32 : I n  den §§ 24 bis 24j sind die wesentl ichen 

Bestimmungen für die Errichtung und Betreibung einer Z ivi l 

technikergesel l schaft unter Wahrung des Berufsbi ldes des 

Z ivi ltechnikers erfaßt . Im wesentlichen verfolgt dieser 

Entwurf dabei eine inhaltl iche Annäherung an das bekannte ,  

im anglo-amerikani schen Raum übliche Prinz ipalwesen unter 

Verwendung österreichischer Rechts formen 

Dies sei kurz strukturiert dargestellt : 

Zu der bi sheri gen Gesel l schaftsform ARGE ( Gesel l schaft nach 

bürgerlichem Recht ) treten sowohl die Erwerbsgesel lschaften 

nach dem Erwerbsgesell schaften gesetz ( für Z ivi ltechniker 

als Freiberufler " Partnerschaften " genannt ) hinzu als auch 

die Kapitalgesell schaften ( Gesell schaft mit beschränkter 

Haftung und Aktiengesel lschaft ) . Diese Gesell schaft formen 

sind unter Einhal tung best immter Regeln für die Berufsa 

usübung zulässig : 

1 . ) 7 5  % der Antei le und Geschäfts führungs- und Vertretungs 

befugnisse l iegen i n  der Hand der ausübenden Z ivil techniker . 

2 . ) Nicht befugte Gesell schafter haben nur äußerst einge

schränkte Mitsprachemöglichkeiten . I hre Betei ligung i s t  

unter Lebenden m i t  2 5  % begrenzt ,  s ie können nur Gattinnen 
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oder Kinder beteiligter Z ivil techniker bzw . Personen mit 

zurückgelegter oder ruhender Befugnis sein , die bereits ihre 

Pension beziehen . Als Berufsfremde werden sie im Gesel l 

schaftsvertrag an das Beru fsrecht der Z ivil techniker ge

bunden . 

Bei Aktiengesell scha ften sind Namensaktien vorgeschrieben , 

einem Eigentumswechsel muß die Hauptversammlung zustimmen , 

die vertragl ich an das Berufsrecht der Z iviltechniker ge

bunden i s t  

3 . ) Innerhalb der Gesell schaft kann e i n  Beschluß der Gesel l 

schafter nicht die Kompetenz des Z ivil technikers auf seinem 

Fachgebiet erset zen . Hier gilt die fachliche Entscheidung . 

4 . ) Der Umfang der Gesell schaftsbefugnis entspricht der 

Summe der Befugnisse der aktiv teilnehmenden Z ivi ltechniker , 

die Beurkundung wird durch den Z iviltechniker-Gesell schafter 

des j ewei l igen Fachgebietes ähnlich wie eine Prokura wahr

genommen . 

5 . ) Auch für die Gesell schaften gilt das Filialverbot . I hr 

Sitz i s t  an den Kanzlei sitz eines Z ivil techniker- Gesel l 

schafters z u  binden . 

6 . ) Treuhändische Haltung von Gesel l schaftsanteilen i st 

unzulässig 

7 . ) Die Registrierung der Gesel lscha ften , der Änderungen und 

Löschungen erfolgt im Handelsregi ster aufgrund eines 

Bescheides des Bundesministers für wirt schaftl iche Angele

genheiten . 

Zu Z 3 3 : Hier wird die Ausstel lung von ö f fentlichen Urkunden 

und S iegelung durch natürliche Personen als Befugnisträger , 

sei es für sich in der Einzelkanz lei , sei es für die Gese l l 

l schaft geregelt 
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Zu Z 3 5 : Die Neuformul ierung des § 27 soll gewährleisten , 

daß pri vatrech'tliche Bestimmungen über die Rechtsnachfolge 

berufsrechtl ich parallel nachvoll zogen werden können , ins

besondere im Fal l des Todes eines Z ivil technikers , aber auch 

seines Aus scheidens aus der aktiven Tätigkeit . Darüberhinaus 

bestel l t  der Z ivil techniker in Zukunft bei zeitwei l iger 

Verhinderung seinen Vertreter selbst und i st nicht mehr an 

den schon bi sher eher als Formalakt gehandhabten Bescheid 

des Landeshauptmanns gebunden . 

B )  Artikel 11 ( I ngenieurkammergesetz ) :  

Z u  l 1 :  Lurch die l :.e.Ut:� 1, f ier 6 wird der Kammer auch Kompe

tenz in der Wei terbi ldung zur Berufsausübung eingeräumt 

Zu Z 2 , 3 , 5 , 6 , 1 7 und 1 8 : Die Schaf fung von Z iviltechniker

gesell schaften macht deren Erfassung und damit die Neurege

lung der Zugehörigkei t von Ziviltechnikern zur Kammer 

notwendig . Auch hier bleibt durch die Bindung der ordent

lichen Mitgl iedscha ft an natürl iche Personen die Bindung der 

Person an die Befugni s  o f fenkundig . Entsprechend i st auch 

einerse its das Wahl recht in § 6 Abs . l ,  § 34 Abs 1 und 2 

formu l ie,rt , anderersei ts die Tei lnahme an den Kammervol l 

versammlungen in § 1 1  Abs . l und 3 .  

Z u  Z 4 :  Im Sinne des Föderalismus sol len alle in einer 

Länderkammer als Z uständigkeit sbereich er faßten Bundesländer 

über einen Präsidenten bzw . Vizepräsidenten der j ewei l igen 

Länderkammer verfügen . 

Zu Z 7 :  Titel aus dem Schl ichtungsverfahren stell ten bereits 

�1d.C1.1 �t�.1. tf�i1Uf';I�·l ��ec;lt i�.i�ck u:t lo:cJ..s t i  1: 8 1  aaL" . Diese Bestimmung 

i s t  kl ärend in das Geset z aufgenommen . 

Z u  Z 8 :  Die Beitragsbemessung stimmt nunmehr , wie bei den 

Kammerumlagen auch auf die Leistungs fähigkeit der Gesamthei t  

der Mitglieder ab . 
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Zu Z 9 :  Hier werden die bi sher im wesentlichen in der 

Geschäftsordnung verankerten Regelungen in das Gesetz auf 

genommen . 

a )  Errichtung der Kanz lei der Wohl fahrtseinrichtungen , 

Kostentragung durch diese ; 

b )  Bestellung eines wirtschafts- oder rechtskundigen Kanz

leileiters . 

Zu Z 1 0  bis 1 2 : I n  Abs 2 ,  3 und 8 werden Regelungen getrof 

fen , Einkommen aus Gesell scha ften i n  die Beitragspflicht des 

Versorgungs fonds miteinzubez iehen . Dies entspricht 

paral lelen Regelungen des GSVG , wobei auch auf die parallele 

Behandlung des Geschäfts führers nach ASVG/GSVG Bedacht ge

nommen i s t . 

Im Abs . 4 wird der der Bei tragspflicht inhaltl ich zugrunde

l iegende Einkommensbegri f f  dem des GSVG/FSVG angepaßt . 

Zu Z 13 : Die Schaffung der Z ivi ltechnikergesell schaften im 

Z TG macht eine Änderung der Standesregeln notwendig , ins

besondere des Abs . 1  Z 1 .  

Z u  Z 1 4 : Die Schaffung von gesonderten Datenschutzbestim

mungen für Körperschaften öffentlichen Rechts ist im Daten

schutzgesetz vorgesehen . 

Z u  Z 1 5 : Hier w�rde ledigl ich das Strafausmaß heutigen 

Einkommens -bzw . Vermögensverhäl tni ssen angepaßt . 

Zu Z 1 9 : In Abs . 4 ent fällt die Wahl des Disziplinaraus

schußvorsitzenden und seines Stel lvertreters , da diese in 

Zukunft durch Richter besetzt werden und nicht mehr Berufs

angehörige s ind . 

Entsprechend i st auch die Wahl der Mitglieder des Diszipl i 

naraus schusses i n  § 3 7  Abs 3 und 8 geregelt . 
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Zu Z 2 2 : Hier wird das Recht zur �riefwahl nunmehr allgemei n  

�Grankert und nicht mehr vom Kanz lei sitz abhängig gemacht . 

Zu Z 23 : I n  Abs . 6  wird geregelt ,  daß Funktionäre allgemein 

kunkret ab dem Verwei sungsbeschluß von der Ausübung der 

Funktion ausgeschlossen sind , Angehörige des Diszipl inar

aus schus ses und der Berufungskommission ab Einleitung des 

·,;erfahrens . 

In Abs . 7  wird nunmehr darauf Bedacht genommen , daß es im 

Rahmen von Strafverfahren Aussagepflichten der Angestellten 

und Funktionäre gibt . 

Z u  Z 2 5 : Durch diese Bestimmung soll der Disziplinarausschuß 

unter Bedachtnahme au f Art . 6  MRK zusammengesetz t  werden . 

Zu Z 2 7 : I n  Abs . 2  wird au f das nunmehr geltende Zuste l l 

gesetz bezuggenommen . 

C )  Artikel 111 ( Generelle Bestimmungen und Übergangs 

bestimmungen ) 

a )  Entsprechend der geltenden Fassung des Bundesmini sterien

geset zes i st j eweils in die Formulierungen des Z iviltechni

kergesetzes und I ngenieurkammergesetzes der danach a l s  A 

ufsichtsbehörde zuständige Bundesminister für wirtscha f t 

l iche Angelegenheiten i n  d i e  Formulierungen einzusetzen . 

b }  Entsprechend der in den allgemeinen Erläuterung getrof 

fenen Feststel lung wird der j ewei l ige Begri f f  oder Tei l 

begr i f f  " I ngenieurkammer " i n  " I ngenieur- und Architek

tenkammer " geändert . 

c )  Aufgrund der Neuscha ffung von Befugni ssen und der bi sher 

nicht formulierten Al leinberechtigung der Z iviltechniker a l s  

Freiberufler s ind im Sinne einer geordneten sachlichen und 
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qual i f i z ierten Erfassung Übergangs fristen für bi sher außer

halb des Gesetzes freiberu fl ich Ausübende zur Erl angung 

einer Befugni s eingeräumt . 

d )  Die Änderung der Zusammensetzung des Disz iplinaraussc 

hus ses macht Übergangsregeln notwendig , da mit der Wahl 9 0  

die Bestellung des Disziplinarausschusses noch nach dem bis 

dahin gel tenden Gesetzesinhalt erfolgte . 

e )  die Änderungen durch diese Novelle erfordern auch eine 

Änderung der gel tenden Standesregeln nach § 3 0 ,  der Wahl 

ordnung , des Statut s der Wohl fahrtseinrichtungen und der 

Geschäftsordnung . 
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